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(1) Der Hundehalter oder die Hundehalterin darf den Hund nur solchen Personen zum Führen oder zum Verwahren

überlassen, die die dafür erforderliche Eignung, insbesondere in körperlicher Hinsicht, und die notwendige Erfahrung

aufweisen.

(2) Wer einen Hund führt, muss die Exkremente des Hundes, welche dieser an ö entlichen Orten im Ortsbereich, in

Stiegenhäusern, in Zugängen zu Mehrfamilienhäusern und in gemeinschaftlich genutzten Teilen von

Wohnhausanlagen sowie an den in Abs. 5 genannten Orten hinterlässt, unverzüglich beseitigen und entsorgen.

(3) Hunde müssen an öffentlichen Orten im Ortsbereich mit Maulkorb oder an der Leine geführt werden.

(4) Hunde gemäß § 2 und § 3 müssen an ö entlichen Orten im Ortsbereich immer mit Maulkorb und an der Leine

geführt werden.

(5) Sofern erforderlich, jedenfalls aber

1. in öffentlichen Verkehrsmitteln,

2. in Schulen, Kindergärten, Horten und sonstigen Kinderbetreuungseinrichtungen,

3. auf Kinderspielplätzen,

4. an Orten bei denen üblicherweise größere Menschenansammlungen auftreten, wie z. B. in Einkaufszentren,

Freizeit- und Vergnügungsparks, Gaststätten und Badeanlagen während der Badesaison,

5. bei Veranstaltungen und

6. in beengten Räumen wie z. B. Lifte, Aufzüge und Gondeln,

müssen Hunde an der Leine und mit Maulkorb geführt werden.

(6) Wenn Hunde mit Maulkorb zu führen sind, sind diese mit einem um den Fang geschlossenen Maulkorb zu

versehen. Der Maulkorb muss so bescha en sein, dass der Hund seinen Fang darin ö nen und frei atmen, jedoch

weder beißen noch den Maulkorb vom Kopf abstreifen kann. Die Maulkorbp icht gilt nicht für das Führen von

Hunden, die ständig am Arm oder in einem Behältnis getragen werden, sowie für Hunde, für die auf Grund einer

Erkrankung der Atemwege durch chronische und irreversible Atembeschwerden bei Vorliegen eines

veterinärmedizinischen Attests das Tragen eines Maulkorbs nicht zumutbar ist. Dieses Attest ist stets mitzuführen und

den Organen der öffentlichen Aufsicht auf Verlangen vorzuweisen.

(7) Wenn Hunde an der Leine zu führen sind, ist der Hund so an der Leine zu führen, dass eine jederzeitige

Beherrschung des Tieres gewährleistet ist. Die Leine muss der Körpergröße und dem Körpergewicht des Hundes

entsprechend fest sein. Die Leinenp icht gilt nicht für das Führen von Hunden, die ständig am Arm oder in einem

Behältnis getragen werden.

(8) Während der Ausbildung, des Trainings oder der bestimmungsgemäßen Verwendung sind Dienst-, Jagd-, Hirten-,

Hüte-, Herdenschutz-, Wach-, Rettungs-, Behindertenbegleit- und Therapiehunde, Präsenz- und Schulbesuchshunde,

sowie Hunde, im Rahmen einer aktiven Teilnahme an Hundevorführungen, Hundeschauen, Veranstaltungen und

dergleichen, von der Maulkorb- bzw. Leinenpflicht ausgenommen.
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